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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 110-2016
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2016.RRGR.567

Eingereicht am: 31.05.2016

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Saxer (Gümligen, FDP) (Sprecher/in)

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 12 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  
Direktion: Volkswirtschaftsdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

Stärkung der Eigenverantwortung der Gemeinden bei kommunalen Schutzbeschlüssen 

gemäss Naturschutzgesetz

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung des Naturschutzgesetzes 
zu unterbreiten mit dem Ziel, die Gewährung
sen in die Kompetenz der Gemeinden zu legen.

Begründung: 

Gemäss Artikel 41 Absatz 1 des kantonalen Naturschutzgesetzes (BSG 426.11) richtet sich die 
Unterschutzstellung von schutzwürdigen Gebieten und Objekten 
den Vorschriften der Baugesetzgebung über den Erlass der baurechtlichen Grundordnung, d
nach Artikel 66 ff. des Baugesetzes (BauG, BSG 721.0). Gemäss Art
meinderat Planungsbehörde. Dieser entscheidet nac
jekte von lokaler Bedeutung unter Schutz gestellt werden sollen. Diese werden in einen Schut
plan aufgenommen. Die Unterschutzstellung von Objekten von lokaler Bedeutung basiert demz
folge vollumfänglich auf Beschlüssen

Anders sieht es aus, wenn eine Ausnahme von diesem Schutzbeschluss ansteht, zum Beispiel 
das Fällen eines geschützten Baumes. Für solche Entscheide ist gemäss Art
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Stärkung der Eigenverantwortung der Gemeinden bei kommunalen Schutzbeschlüssen 

gemäss Naturschutzgesetz 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung des Naturschutzgesetzes 
zu unterbreiten mit dem Ziel, die Gewährung von Ausnahmen von kommunalen Schutzbeschlü
sen in die Kompetenz der Gemeinden zu legen. 

1 des kantonalen Naturschutzgesetzes (BSG 426.11) richtet sich die 
Unterschutzstellung von schutzwürdigen Gebieten und Objekten von lokaler Bedeutung
den Vorschriften der Baugesetzgebung über den Erlass der baurechtlichen Grundordnung, d

des Baugesetzes (BauG, BSG 721.0). Gemäss Artikel
meinderat Planungsbehörde. Dieser entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen, welche O
jekte von lokaler Bedeutung unter Schutz gestellt werden sollen. Diese werden in einen Schut
plan aufgenommen. Die Unterschutzstellung von Objekten von lokaler Bedeutung basiert demz
folge vollumfänglich auf Beschlüssen durch die zuständige Gemeinde.  

Anders sieht es aus, wenn eine Ausnahme von diesem Schutzbeschluss ansteht, zum Beispiel 
das Fällen eines geschützten Baumes. Für solche Entscheide ist gemäss Art
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Stärkung der Eigenverantwortung der Gemeinden bei kommunalen Schutzbeschlüssen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung des Naturschutzgesetzes 
von Ausnahmen von kommunalen Schutzbeschlüs-

1 des kantonalen Naturschutzgesetzes (BSG 426.11) richtet sich die 
von lokaler Bedeutung nach 

den Vorschriften der Baugesetzgebung über den Erlass der baurechtlichen Grundordnung, d. h. 
ikel 66 BauG ist der Ge-

h pflichtgemässem Ermessen, welche Ob-
jekte von lokaler Bedeutung unter Schutz gestellt werden sollen. Diese werden in einen Schutz-
plan aufgenommen. Die Unterschutzstellung von Objekten von lokaler Bedeutung basiert demzu-

Anders sieht es aus, wenn eine Ausnahme von diesem Schutzbeschluss ansteht, zum Beispiel 
das Fällen eines geschützten Baumes. Für solche Entscheide ist gemäss Artikel 41 Absatz 3 des 
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Naturschutzgesetzes das Regierungsstatthalteramt zuständig. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften über das Baubewilligungsverfahren sinngemäss.  

Dieses Auseinanderklaffen von Kompetenzen – die Gemeinde ist zuständig für die Unterschutz-
stellung, nachträgliche Änderungen an diesem Schutz, z.B. die Fällung eines kranken Baumes, 
müssen demgegenüber vom Regierungsstatthalter genehmigt werden – überzeugt weder sach-
lich noch von der Logik her. Diese heutige Kompetenzzuweisung ist nicht kohärent und wider-
spricht dem wichtigen Verwaltungsgrundsatz, dass eine Behörde, die für einen Beschluss zu-
ständig ist, auch dessen Änderung beschliessen kann. Im Ergebnis bedeutet diese Regelung 
eine Misstrauensbekundung gegenüber den Gemeinden in dem Sinn, dass ihnen ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Ausnahmen von einem Schutzbeschluss offenbar nicht zugetraut wird. 
Dieses Misstrauen ist nicht gerechtfertigt. Die Gemeindebehörden verfügen über eine generell 
hohe Sensibilität für den Schutz wertvoller Naturobjekte. Dies kommt insbesondere dadurch zum 
Ausdruck, dass die Gemeinden wertvolle Objekte regelmässig unter Schutz stellen und die Ge-
meindebaureglemente in aller Regel eine obligatorische, gleichwertige Ersatzpflanzung vorse-
hen, wenn geschützte Objekte entfernt werden müssen.  

Mit der verlangten Änderung des Naturschutzgesetzes kann erreicht werden, dass Aufgaben, 
Kompetenzen und (politische) Verantwortung künftig auch in diesem Bereich deckungsgleich bei 
der gleichen politischen Behörde liegen. Eine nicht sachgerechte Ausübung dieser Kompetenz 
durch die Gemeinden ist auch deshalb ausgeschlossen, weil die Ausnahmen von Schutzbe-
schlüssen auch künftig im Baubewilligungsverfahren erfolgen, somit publiziert werden müssen 
und entsprechende Beschlüsse der Gemeindebehörden beim Regierungsstatthalteramt mit Be-
schwerde angefochten werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Regierungs-
statthalter künftig nur noch mit umstrittenen Fällen befassen müssen, was verwaltungsökono-
misch sinnvoll und richtig ist. 

Von dieser Änderung nicht tangiert sind Objekte, deren Schutz auf Beschlüssen des Bundes 
oder des Kantons beruht. Wenn die Gemeinde Eigentümerin eines geschützten Objekts ist oder 
aus anderen Gründen befangen ist, soll auch künftig das Regierungsstatthalteramt für Ausnah-
men zuständig sein.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die neue Kompetenzzuweisung  

a) Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung in einer Hand zusammenfasst 
b) die Eigenverantwortung der Gemeinden stärkt 
c) den Schutz der Objekte nicht in Frage stellt 
d) verwaltungsökonomische Verbesserungen erzielt 
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• Wählen Sie ein Element aus 
• Grosser Rat 


